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Text 

Rechtsstellung des Erben bei Unternehmensfortführung 

§ 40. (1) Wird ein zu einem Nachlass gehörendes Unternehmen von dem Erben fortgeführt, so haftet 
er für die unternehmensbezogenen Verbindlichkeiten unbeschadet seiner Haftung als Erbe unbeschränkt. 

(2) Die unbeschränkte Haftung tritt nicht ein, wenn die Fortführung des Unternehmens spätestens 
drei Monate nach Einantwortung eingestellt oder die Haftung in sinngemäßer Anwendung des § 38 
Abs. 4 ausgeschlossen wird. Ist der Erbe nicht geschäftsfähig und ist für ihn kein gesetzlicher Vertreter 
bestellt, so endet diese Frist nicht vor dem Ablauf von drei Monaten seit der Bestellung eines gesetzlichen 
Vertreters oder seit dem Eintritt der Geschäftsfähigkeit des Erben. 


